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Sachlicher Teilfl ächennulzungsplan,,Windenergie"

H!q: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BaucB), öffentliche
Auslegung (§ 3 Abs.2 BaUGB)

Sehr geehrter Herr Naim,

zum o.g. Verfahren nimmt der Kreis Coesfeld wie folgt Stellung:

Aufgabenbereich: Straßenbau und -unterhaltung

Keine Bedenken

Aufgabenbereich Umwelt:

Aufgabenbereich: Altlasten / Bodenschutz

Sachbearbeiter/in: Frau Grahl,'f el.i 02541 I 1A-7 I 34
Fax:05241/18-9019
e-Mail: sabine.grahl@kreis-coesfeld.de

Gegen die vorgelegte Aufstellung des Flächennutzungsplanes ,,Sachlicher Teilflä-
chennutzungsplan ,,Windenergie" bestehen aus Sicht der Unteren Bodenschutzbe-
hörde orundsälzlich keine Bedenken.

Zusätzlich zu den bereits im Umweltbericht aufgeführten Flächen mit schutzwürdigen
Böden sind auch im Bereich der Konzentrationszone ,,Goxel" bereictisweise beson-
ders schutzwürdiqe Böden vorzufinden. Die Einstufung erfolgt aufgrund ihres Biotop-
entwicklungspotenzials für Extremstandorte. ln der Konzentrationszone,,Stevede"
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liegen zu den bereits aufgeführten sehr schutzwürdigen Grundwasserböden be-
reichsweise besonders schutzwürdioe Staunässeböden vor.

Es wird darauf hingewiesen, dass der südwestliche Teilbereich der nördlichen Kon-
zentrationszone ,Flamschen' im Altlastenkataster des Kreises Coesfeld als Al!§!a!S!:
ort unter der Kennuno 169-Co30 geführt wird. Bei dem Altstandort handelt es sich um
den ehemaligen Flugplatz Stevede, der unter dem Altlastenstatus 1 ,,Noch keine Ver-
dachtsbewertung" im Altlastenkataster des Kreises Coesfeld eingetragen ist. Der
südwestliche Bereich der Konzentrationszone ,,Letter Bruch" ist im Altlastenkataster
des Kreises Coesfeld unter der Kennuno 168-Co29 eingetragen. Der ehemalige
Flugplatz Lefter Bruch wird als Altstandort unter dem Status 1 ,,Noch keine Ver-
dachlsbewertung" geführt. Unteriagen zu orientierenden Unlersuchungen der im Al!
lastenkataster eingetragenen Flächen liegen der Unteren BodenschuEbehörde nicht
vor.

lm Flächennutzungsplan sind die im Altlastenkataster des Kreises Coesfeld eingetra-
genen Flächen zu kennzeichnen und mit dem Hinweis zu versehen, dass bei tatsäch-
licher baulicher Nutzung im Vorfeld eine Gefährdungsabschätzung durchzuführen ist.

Aufgabenbereich: lmmlssionsschuf

Sachbearbeiter/in: Hsrr Hisler, Tel.: 0254111a-725o

Aus den Belangen des lmmissionsschutzes werden zu dem Planverfahren keine wei-
teren Anregungen vorgetftlgen.

Aufgabenbereich: Untere Landschaft sbehörde

Sachbearbeiter/in: HsrI Hagedom, Tel.: 02541ha7240

Mit der Aufstellung des sachlichen TeilflächennuEungsplanes ,Windenergie' sollen
auf insgesamt 941 ha neun Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie
ausgewiesen werden,

Für die innerhalb von Landschaftsschutzgebieten der Landschaftspläne Rosendahl,
Rorup sowie Coesfelder Heide - Flamschen liegenden Konzentrationszonen wird der
Anderung des FNP und dem damit verbundenen zurückweichen entgegenslehender
Regelungen der Landschaftspläne nicht widersprochen.

lm Folgenden werden die vorgelegten Unterlagen zu den einzelnen Konzentralions-
zonen aus Sicht der unteren Landschaftsbehörde daher im Wesentlichen unter Ar-
tenschutzgesichtspunkten bewertet.

Altzonen Sirksfeld, Letts und Harle
Die untere Landschaftsbehörde stimmt dem Ergebnis der vodiegenden ASP 1-
Prüfungen zu. Es ist erkennbar, dass im Falle eines Repowerings innerhalb dieser
Flächen die derzeit absehbaren artenschuErechtlichen Probleme durch artspezifi-
sche Schutz-, Vermeidungs- oder gegebenenfalls vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men lösbar sein werden.



Goxel
Die Herausnahme einer südwestlichen Teilfläche zum Schutz des Großen Brachvo-
gels wird begrüßt.
Die artenschut achlichen Probleme mit den Arten Uhu, Baumfalke, Nordische Gän-
se sowie Großer Brachvogel erscheinen auf Grundlage des Artenschutzleitfadens
NRW in Verbindung mit den Maßnahmensteckbriefen Vögel im konkreten immissi-
onsschutzrechtlichen Verfahren lösbar. Die konkrete Bemessung der aus arten-
schuErechtlichen Gründen erforderlichen Maßnahmen bleibt diesem Verfahren vor-
behalten. Es wird jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass den gut-
achterlichen Ansätzen zur Problembewältigung, insbesondere absehbar für die Arten
Uhu und Baumfalke, nicht gefolgt werden kann. Sie stehen nicht im Einklang mit den
o.g. Handlungsgrundlagen.

Stevede
Die Herausnahme der westlichen Teilfläche zum Schutz des Großen Brachvogels
wird begrüßt.

Die neue Darstellung von 2 Teilzonen östlich der Kernzone wird dagegen kritisch ge-
sehen. Sie war in der frühzeitigen Beteiligung vermutlich aus ArtenschuEgründen
(hier: Uhu) aufgrund der fachgutachterlichen Stellungnahme nicht enthalten. Die Flä-
chen liegen inmitten eines Biotopverbundkonidores (VB-N/S-4008-106; Heidesee und
Dünenkomplex Zuschlag) herausragender Bedeutung. Unmittelbar südlich angren-
zend befindet sich eine große, zusammenhängende Forstfläche des Bundes welche
gem. Landschaftspflegerischem Begleitplan zur Planfeststellung zum 6-streifigen
Ausbau der A1 - Abschnitt nördlich AS Hamm-BockumMeme bis AS Ascheberg als
Kompensationsfläche vorgesehen ist. ln diesem Bereich sind großflächige Biotop-
und Artenschutzverbessemde Maßnahmen geplant, deren Zieleneichung gegebe-
nenfalls durch die Konzentralionszonenplanung betroffen ist.
Des Weiteren ist der Schutz des Uhus im Bereich der nordöstlich Iiegenden Sandab-
grabung nahezu nicht mehr zu gewährleisten, da, in Verbindung mit 2 weiteren Teil-
flächen der Konzenlrationszone Flamschen, nunmehr alle 3 maßgeblich möglichen
und auch genutäen Hauptflugrichtungen in Anspruch genommen werden. Eine ge-
mäß Aussagen des LANUV auch unter Berücksichtigung der vorliegenden Gutach-
ten im Rahmen der folgenden immissionsschu2rechtlichen Verfahren erfordediche
und zielführende Maßnahmenplanung zur Lenkung der Hauptaktivitäten aus dem
Gefährdungsbereich heraus, ist auf Grundlage dieser Konzentrationszonenplanung
aufgrund einzuhaltender Vorsorgeabstände zwischen lvlaßnahmenplanung und Pro-
jektplanung kaum mehr vorstellbar.
Es wird daher angeregt, die 2 östlichen Teilflächen der Konzentrationszone Stevede
wieder zu streichen.

Flamschen
lm Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde angeregt, die westliche sowie eine
südöstliche Teilfläche insbesondere aufgrund des Vorkommens des Uhus zu strei-
chen. Dieser Anregung wurde nicht gefolgt, stattdessen wurde zur Minderung des
Eintritts der Veöotstatbestände des § 44 BNatSchG ein Freibord von 80 m bis zur
unteren Rotorspitze festgesetzt. Diese Maßnahme ist grundsätzlich zu begrüßen,
jedoch aus Sicht der unteren Landschaftsbehörde nur als ein Teilaspekt erforderli-
cher Maßnahmen zum Schutz des Uhus zu sehen. Ein alleiniger Bezug auf die Un-
tersuchungen durch Miosga et al. 2015 erscheint schon von daher nichl zulässig, da
in diesen Untersuchungen nicht alle als kritisch geltenden Lebensphasen sowie Le-
bensäußerungen im Jahresverlauf des Uhupaares und der Jungtiere erfasst wurden.



Die untere Landschaftsbehörde geht jedoch im Einktang mit Außerungen des LANUV
davon aus, dass mittels der Anlage von den Gefahrenherden wegleitenden Ablenk-
maßnahmen eine Genehmigungsfähigkeit auf immissionsschulz rechtlicher Ebene
erreicht werden kann. Vozugsweise lagen diese Flächen im bislang planerisch we-
niger belasteten, südöstlich des Brutstandortes liegenden Bereich. Bei VeMirkli-
chung der Planungen im Bereich Stevede ist dies aufgrund der Nähe der 2 östlichen
Planbereiche nicht mehr vorstellbar. lch verweise hier auf meine Stellungnahme zur
Konzentrationszone Stevede und stelle entgegen der Gesamtgutachterlichen Dar-
stellung des Büros LAB GbR eine kumulative Wirkung der Planungen auf die Art Uhu
fest.

Letter Görd
Die Verkleinerung der Konzentrationszone im Nordwesten sowie Südweslen zum
Schutz des Großen Brachvogels wird begrüßt.

Die im Rahmen der Nachuntersuchungen im Wesentlichen im mittleren sowie südli-
chen Planbereich festgestellten erheblichen Winterbestände an nordischen Gänsen
(bis zu 2500) bnngen eine neue Qualität in die ohnehin vorliegende Artenschutzprob-
lematik. Oie teilweise sehr optimistisch wirkende Beurteilung des Gutachters kann
aus Sicht der unteren Landschaftsbehörde nicht ganz geteilt werden. Zwar gibt der
Leitfaden NRW auch für nordische Gänse artspezifische Maßnahmen vor, ob an die-
ser Stelle zielführend damit gearbeitet werden kann bleibt einer genauen Pnifung im
immissionsschutzrechtlichen Verfahren vorbehalten. Es ist absehbar, dass konkrete
Vorhaben jedoch nur bei Durchführung erheblicher artenschutzfachlicher [/aßnah-
men und einer mit den artenschutzrechtlichen Belangen abgestimmten Raumnutzung
durch Windkraftanlagen genehmigungsfähig sein werden.
Zudem wurde die Verträglichkeit der Planung mit den Belangen des in einer minima-
len Entfemung von 1500 m liegenden Natura 2000 Vogelschutzgebietes Heubach-
niederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge DE-4108-401) aus Sicht der unteren
Landschaftsbehörde nicht ausreichend gepnift. Das VSG liegt u.a. im Bereich eines
Schwerpunktvorkommens nordischer Gänse und weist sowohl Schlafgewässer als
auch häufig genutzte Nahrungsflächen auf. Eine Beeinträchtigung des Schutzge-
bietes erscheint in mehrfacher Weise denkbar.
Diese FFH-VP wurde bereits im Abstimmungstermin zur ,gesamtgutachterlichen
Stellungnahme" am 22.10.15 angefordert, sowie später nochmals im immissions-
schutzrechtlichen Scopingtermin für den Windpark Letter Görd thematisiert. Nach
derzeitigem Kenntnisstand ist die FFH-Verträglichkeit jedoch grundsätzlich bereits
auf Ebene der Flächennutzungsplanung abschließend zu beurteilen. Es wird daher
angeregt die FFH-VP im Zuge des laufenden Verfahrens nachzuholen.

ösflich Zuschlag
Die vorgelegten faunistischen Erhebungen lassen eine grundsätzliche Umsetzungs-
fähigkeit der Planungen - unter Einsatz gegebenenfalls erforderlicher Maßnahmen
zur Wahrung artenschutzrechtlicher Belange - erkennen.

Letter Bruch
Die Berücksichtigung der Anregung den vor den Waldflächen liegenden Restbereich
des ehemaligen östlichen Suchgebietes aus den Planungen zu streichen wird be-
grüßt.



Die vorgelegten faunistischen Erhebungen lassen auch hier eine grundsätzliche Um-
setzungsfähigkeit der Planungen erkennen.
Es ist absehbar, dass je nach Anlagenkonstellation im konkreten immissionsschutz-
rechtlichen Verfahren nur bei Durchführung gegebenenfalls erheblicher artenschuE-
fachlicher Maßnahmen Windkraftanlagen genehmigungsfähig sein werden. Es wird
auch hier darauf hingewiesen, dass den gutachterlichen Ansätzen zur artenschutz-
rechtlichen Problembewältigung, insbesondere absehbar für die Art Uhu, nicht immer
gefolgt werden kann. Sie stehen nicht im Einklang mit den Handlungsempfehlungen
des Artenschulzleitfadens NRW in Verbindung mit den lvlaßnahmensteckbriefen Vö-
gel.

Zur gesamtgutachterlichen Stellungnahme:
Die gesamtgutachterliche Stellungnahme orientiert sich nur bedingt an den am 22.10
2015 mit dem Büro Wolters Partner abgestimmten lnhalten. Stattdessen wird unter
Bezug auf das UVPG im Wesentlichen ein Kriterienspektrum analog zu einer UVS
abgehandelt. lm Ergebnis waren kumulative Effekte bezüglich der Belange der Fau-
na für den Gutachter nicht erkennbar. Dabei ist festzustellen, dass z.T. nicht mit den
neuestens Daten geaöeitet wurde (s. Problemfeld Nordische Gänse im Bereich Let-
ter Görd) sowie z.T. Masseneffekte wie z.B. die Betroffenheit von potentiell 4 Brut-
paaren Uhu in der Bedeutung für den Artenschutz aus Sicht der ULB nicht genügend
berücksichtigt wurden. Für den Bereich der Zugvögel ist es zudem leider nicht gelun-
gen, eine Nutzungsmöglichkeit der Zug- und Rastvogelstudie im Auftrag des BUND
im Zusammenhang mit der Windplanung Merfeld zu finden. Hier hätte man die Be-
obachtungen speziell der Zugvögel im südlichen Planungsraum auf eine erheblich
breitere Oatenbasis stellen können.
Zur Grundlage der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird immer wieder der im
Windenergieerlass für die Ersatzgeldkalkulation herangezogene Radius des 15-
fachen der Anlagenhöhe gemacht. Dieser fiktive Wert hat jedoch mit der tatsächli-
chen Wahrnehmbarkeit sowie der Landschaftsbildbeeinträchtigung 200 m hoher
Windkraftanlagen im Grunde genommen nichts gemein. Der Versuch einer konkreten
Beschreibung sowie einer Bewertung für den Landschaftsraum wird nicht ernsthaft
untemommen. Vollkommen ausgeklammert bleibt auch die Problematik der Nacht-
beeinträchtigung der Landschaft (und von Menschen, Fledermäusen sowie ggf. Zug-
vögeln) durch die zu verwendende Flugsicherungsbefeuerung im Bereich der Masten
sowie der Gondeln. Minimierungsmöglichkeiten die es zwischenzeitlich in Form be-
darfsgesteuerten Beleuchtungseinsatzes gibt werden ebenso nicht angesprochen.
Statt dessen wird für den Eingriff in das Landschaftsbild festgestellt, dass dieser zwar
kumulativ aber nicht zwangsläufig erheblich sei, im Wesentlichen unvermeidbar und
aufgrund der steuemden Wirkung des FNP große Bereiche des Stadtgebietes von
einer zusätzlichen Belastung freigehalten werden können. Aus Sicht der unteren
Landschaftsbehörde wurde durch die nun vorliegende Betrachtung eine Chance ver-
tan und das Ziel der Anregung ,, das unvorstellbare und seine potentiellen Auswir-
kungen" für Fachbehörden, Entscheidungsträger sowie die Bevölkerung vorstellbar
zu machen und damit zu einer ob.iektiveren Entscheidungsfindung zu gelangen nicht
erreicht.
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Aufgrund der hohen Anzahl der zu erwartenden Windkraftanlagen, der über Studien
belegten Belastung der Bevölkerung, des Landschaftsbildes sowie Dämmerungs-u.
nachtaktiver Tierarten wird angeregt, bereits im Rahmen der Flächennutzungspla-
nung als erhebliche Vermeidungsmaßnahme den Einbau eines bedarfsgesteuerten
Befeuerungssystems bei allen neu zu enichlenden Windkraftanlagen südwestlich
Coesfelds fesEusetzen.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Thiesing
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rl La ndwi rtschaftska m mer
-l Nord rhein-Westfa len

Landwirtschaflskammer NRW . Borkener Str. 25 . 48653 Coesfeld

Stadt Coesfeld
Postfach 18 43
48638 Coesfeld

b(
Coesfeld 09.06.2016

Sachlicher Teilf!ächennutzungsplan,,Windenergie"
hier: Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.

BauGB

Zu der o. g. Planung wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB folgende Stellungnahme abgegeben:

Aus landwirtschaftlicher Sicht werden zu der o. g. Planung keine Anregungen geltend gemacht.

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Konten der Hauptkasse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen:

Kreisstelle

EI Coesfeld

E Recklinghausen

Borkener Str. 25, 48653 Coesfeld
Tel. 02541 910-0, Fax-333

Mail coesfeld@lwk.nrw.de

www. landwirtschaftskammer.de

Auskunft erteilt Herr Entrup
Durchwahl 025411910-329
Fax 02541/910-333
Mail reinhard.entrup@lwk.nrw.de
vom 01 .06.2016

WGZ-Bank Münster
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG
Ust -ld.-Nr. DE 126118293

IBAN: DE97 4006 0000 0000 4032 13
IBAN: DE27 3806 0186 21007710 15
Steuer-N r. 337 I 59 1 4 lo7 A0

BIC: GENO DE MS XXX
BIC: GENO DE D1 BRS



Lwl-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

La.dschaltsveda.d We§lälen-Lippe 43133 Münst€r

Stadt Coesfeld
Fachbereich Planung, Bauordnung, Verkehr
Postfach 1 843

48638 Coesfeld

Ansprechpartner:
Michael Höhn

Tel.: 025'1 59'1-3573

E-irail: michael.hoehn@lwl.org

LWL
Für die l\,4enschen.
Für Westfalen-Lippe.

Münster, 7.7.20'16

Betr. Aufstellung des sachlichen Tealflächennutzungsplanes Windenergie /
Ihr Schreiben vom 1.5,16

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die Ergänzung der Begründung nehmen Sie nunmehr auf den kulturlandschaftlichen
Fachbeitrag zum Regionalplan l4ünsterland Bezug.
Ihrer Einschätzung, dass die lnformationen des Fachbeitrages keine Auswirkungen auf die
Planung von Konzentrationszonen haben, kann ich allerdings nicht folgen. Vielmehrsind die
Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege vollständig zu ermitteln,
Sie gehen davon aus, dass diese Konflikte erst bei der Detailprüfung im zulassungsverfahren
für die einzelnen Windkraftanlagen bearbeitet werden sollen. Dies ist nach unserer und allge-
meiner Erfahrung jedoch zu spät, um den schutz des kulturellen Erbes sichezustellen.
Insofern kommt dem FlächennuEungsplan hier bereits die entscheidende Rolle bei der Kon-
fliktlösung zu. Im Regionalplan bereits dargestellte Vorrangflächen umfassen nicht den über-
wiegenden Teil der von Ihnen geplanten Konzentrationszonen.
Ein möglicher Konflikt besteht in der Uberplanung des bedeutenden Kulturlandschaflsber€i-
ches K 4.24 Weißes Venn, in dem auch historische Eschflächen als Wert geb€nd benannt wur-
den, Aus dem Umweltbericht geht eine Prüfung dieses Sachverhaltes nicht hervor, Die Ein-
schätrung des Planungsbüros, dass ein Konflikt mit der archäologisch bedeutsamen Merfelder
Niederung nicht bestehe, weil man nach ca. 25 Jahren die Windradfundamente rück§andsfrei
entfemen könne, sollten sie ftir Ihre Planungssicherheit abstimmen mit der Lwl-Archäologie
für Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster.

l'lit freundlichen Grüßen
i_ a.

^\. j r)P t')u L(-jLc{LI
(lYichael Höhn)

Tolelon 0251 591-4036 lnlerner Mlwlolg
Oflenllche Ve.*ehrsmdle ab Hbl Bussleig B 2.

Liniei 1.5,5 15 16 bis Esenbahnslraße
Palken: LWL-Pa prälze Kar straße

Konto der LwL-Finaizablei ung
spa asse Münsbnand osl, BLz 400 501 50 Ko.lo-Nr 409706
IBAN: OE53,1005 0150 0OOO 40§7 06 BIC WELADEDIMSl



P\EDOC
Leitungsauskunft
Fremdplanungsbearbeitung

Telefon
Telefax
E-[rail

0201/36 59 - 0
0201/36 59 - 160
Ieitungsaus-
kunft@pledoc.de

PLEdoc GmbH Postiach 12 02 55 45312 Essen

Stadt Coesfeld
FB Planung, Bauordnung, Verkeh
Markt 8
48653 Coesfeld

Georg Schmidt-Efferoth
urchwahl 0201/36 59 - 324

lhr Zeichen

Emmerich

4.
5.

lhre Nachricht vom Anfrage an

06.06.2016 PLEdoc GmbH

unser zeichen
't391397

Datum

04.07.2016

Bauleitplanverfahren der Stadt Coesfeld
TeilflächennuEungsplan "Windenergie"

hier:1,

2.
3.

6.
7.

Ferngasleitung Nr.63 der Open Grid Europe GmbH, DN 1100, mit Be-
triebskabel, Nenndruck PN 84, SchuEstreifenbreite 15 m (asymmetrisch)
Anlage coesfeld mit Ausblaseleitung DN 400 an der Leitung Nr. 63
geplante Ferngasparallelleitung 463, Raumordnungsverfahren abge-
schlossen
Ferngasleitung Nr. 13 der Open Grid Europe GmbH, DN 400, mit Betriebs-
kabel, Nenndruck PN 64, Schutrstreifenbreite 10 m
Anlage 16 mit Ausblaseleitung DN 150 an der Leitung Nr. 13
Ferngasleitung Nr. 27 der Open Grid Europe GmbH, DN 900, mit Betriebs-
kabel, Nenndruck PN 68, Schutrstreifenbreite 10 m
Anlage 3, Lette, mit Ausblaseleitung DN 300 an der Leitung Nr. 27
geplante Ferngasleitung Nr.99 der Open Grid Europe GmbH, Raumord-
nungsverfahren eingeleitet

unser Schreiben 1306876 an Sie vom 24.08.2015Bezug:

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der Open crid Europe cmbH, Essen, und der GasLlNE GmbH & Co. KG, Shaelen,
sind wir mit der Wahrnehmung ihrer lnteressen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdpla-
nungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt.

Wir haben die Unterlagen zur Aufstellung des Teilflächennutzungsplans Windenergie von
lhrer Homepage heruntergeladen. ln den beigefügten Teilflächennutzungsplan haben wir
die Verläufe der Versorgungsanlagen graphisch übernommen und Kenndaten hinzuge-

Geschafr sfuhrer Kä Darge

PLEde Geselschaftfir ooku me ntat on serslel u nq und -pi ege mbH . Glad becker Sta ße 404 . 45326 Esseo
Terefon 020r /3659"0 ! Teerar02013659163. E.lvlarl nfo@pedocde. Lnlerner Mpedocde
Amlsqercht Essen Nandelsreq sler B 9364 . USl ldNr DE 170733401
commezbankaG Essen (8Lz 360 400 3s) Konro Nr 0120 31r 500
|BAN DE33 3604 0039 0120 31 15 00 . SW FT CO&q OE FF 360
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P\EDOC
schrieben. Die Darstellung der Versorgungsanlagen ist im Teilflächennutzungsplan nur als
grobe Übersicht geeignet.

Die Verläufe der Versorgungsanlagen sind nachrichtlich in den Teilflächennutzungsplan
zu übernehmen, im Erläuterungsbericht entsprechend zu erwähnen und in der Legende
zu erläutern.

Mit unserem Bezugsschreiben vo m 24.O8.2O15 haben wir Aussagen zu Abständen bei der
Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich von Versorgungsanlagen der Open Grid
Europe GmbH gemacht. Diese Aussagen müssen wir aufgrund des aktuellen Gutachtens
der Veenker lngenieurgesellschaft mbH zur Bestimmung von Mindestabständen von
Windenergieanlagen in der Nähe von Schutzobjekten revidieren.

ln der Erläuterung zum "Sachlichen Teilflächennutzungsplan" der Stadt Coesfeld ist auf
Seite I niedergeschrieben, dass als Referenzanlage eine Windkraftanlage mit ca. 150 m
Gesamthöhe angenommen wird. Bei der Ausweisung von Konzentralionszonen für Wind-
energie sind nachfolgende Punkte zu beachten:

l. Die Standorte einzelner Windkraftanlagen sind aus technischer Sicht so zu wählen,
dass zwischen der Mastachse der Windkraftanlage und der nächstgelegenen Versor-
gungsanlage ein Abstand von mindestens 35 m eingehalten wird.

2. lm Bereich von Anlagen wie Schieber, Ausblaseleitungen und Stationen an den Ver-
sorgungsanlagen ist in Abhängigkeit des Aufbaus, der Funktion und der Wirkungsweise
dieser Einrichtungen eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. Es können größere Ab-
stände zwischen der Windkraftanlage und diesen Anlagen notwendig werden.

3. Bei der Ausweisung von Windparks, maximal 3 Windkraftanlagen parallel aufeinem
Kilometer geradlinigen Länge der Versorgungsanlage, können sich in Abhängigkeit
von Nabenhöhe, Nennleistung, Rotordurchmesser, Blattgewicht, Nennweiten der Ver-
sorgungsanlagen (DN) und Nenndruck (PN) unter Umständen weitaus größere Ab-
stände als bei einzelnen Windkraftanlagen ergeben. Auch hier ist eine Einzelfallbe-
trachtung erforderlich.

4. Zur Vermeidung von Anpassungsmaßnahmen an den Versorgungsanlagen ist zu be-
achten, dass bei den nachgelagerten Planverfahren (Bauleitplanung / Fachplanung)
zur Aufstellung von Windenergieanlagen alle Details, die Einfluss auf den Bestand
und den Betrieb der Versorgungsanlagen haben, mit uns abzustimmen sind. Dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die Festlegung von Standorten für Umspannslalionen.

5. Sollte bei der Errichtung von Windkraftanlagen die Versorgungsanlagen außerhalb
von öffentlichen Verkehrsflächen durch Baustraßen / Transportwege gekreuzt werden,
ist eine Detailabstimmung mit uns durchzuführen.
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Zu den Punkten 2. und 3. benötigt die Open Grid Europe GmbH frühzeitig die genauen
technischen Daten der Windkraflanlagen, die innerhalb der Konzentralionszonen errichtet
werden sollen. Erst nach Vorlage der technischen Daten der Windkraftanlagen können die
erforderlichen Mindestabstände zu den Versorgungsanlagen bestimmt werden.

Am weiteren Verfahren sind wir zu beteiligen.

Abschließend teilen wir lhnen mit, dass innerhalb des Geltungsbereichs des Teilflächen-
nutzungsplans Windenergie keine Kabelschutzrohranlagen der GasLlNE GmbH & Co. KG
verlaufen.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

.1 tl
ft,,,LXk,

Michael Pernizki

Anlagen
Teilfl ächennutzungsplan

Verleiler
TBWOM Werne, Herrn Dr. Hambrecht / Herrn Zegar / Herrn Heyn
TBNSE Emsbüren, Herrn Bojert / Herrn Volkmer
TBNS Emsbüren, Herrn Fisler
TBWWR Altenessen, Herrn Piaskowy / Herrn Diehm
TBWW Altenessen, Herrn Papsch
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Leitungsauskunft
Fremdplanungsbearbeitung

Telefon 0201/36 59 - 0
Telefax 0201/36 59 - 160
E-Mail leitungsaus-

kunft@pledoc.de

zuständig CarstenGiesl
Durchwahl 020'l136 59 -'128

Stadt Coesfeld
FB Planung, Bauordnung, Ve
Markt I
48653 Coesfeld

Stadtverwaltung Coesfeld

rr 25. Juti 2016

FB Anlq.

Ihr Zeichen lhre Nachricht vom Anfrage an unserzeichen Datum

Emmerich 06.06.2016 PLEdocGmbH 1391397 I 20.07.20'16

Bauleitplanverfahren der Stadt coesfeld, Teilflächennutzungsplan "Windenergie"

hier: geplante Ferngasparallelleitung Nr. 463, Raumordnungsverfahren abge-
schlossen

Bezug: unser SchreibEn 139'1397 an Sie vom 04.07.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der Open Grid Europe GmbH, Essen, und der GasLlNE GmbH & Co. KG, Straelen,

sind wir mit der Wahrnehmung ihrer lnteressen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdpla-

nungsanf ragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt.

Durch die Open Grid Europe GmbH sind wir darauf hingewiesen worden, dass nach Ab-

schluss des Raumordnungsverfahrens für die Ferngasparallelleitung Nr. 463 nunmehr qi!
Trassenkorridor von 600m Breite festgelegt wurde. Der Bereich des Raumordnungskorridors

geht aus dem beigefügten Teilflächennutzungsplan 1391397_1 hervor.

Bei den nachgelagerten Planverfahren (Bauleitplanung / Fachplanung) zur Aufstellung von

Windenergieanlagen sind alle Details, die Einfluss auf den Bestand und den Betrieb der

oben genannten Versorgungsanlage haben, direkt mit dem zuständigen Planer der Open

Grid Europe GmbH abzustimmen sind. Ansprechpartner ist Herr Ulbrich, erreichbar unter

der Rufnummer 0201 13642-1a87 6.

Gesch.flsführer KaiDarse 6i,xt,lil1t,
P L Edoc Geserrschafi fu. ook u m enraxo nse ßte runs und pirese mbH . Gradbeckersr6ßeror , rs:zse** ijilillli"$"'
Te efon 0201 / 36 59 0 . Telefax 0201/ 36 59-163 . E-lvlair nfo@p edoc de . rntemel M predoc de
Amleqercht Essen Handelsreqsl€r B 9354 . USI ldNr DE 170733401
coomezbank AG Essen (Bt7 360 400 39)Konlo Nr 0120 31r 500
IBAN:DE33360400390120311500. SWFT COBA DE FF 360
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zu berücksichtigen und die Planunterlage auszu-

Krt -*-
,,.2fi risline Bockermann

Anlagen
Teilflächennutzungsplan 1 391 397_1

Verteiler
TBWOM Werne, Herrn Dr. Hambrecht / Herrn Zegar / Herrn Heyn
TBNSE Emsbüren, Herrn Bojert / Herrn Volkmer
TBNS Emsbüren, Herrn Fisler
TBWWR Altenessen, Herrn Piaskowy / Herrn Diehm
TBWW Altenessen, Herrn Papsch
TPLP Bamler Park, Herrn Ulbrich

Wir bitten Sie, dies im weiteren Verfahren
tauschen.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH
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 Eintragung der Versorgungsanlagen
nur zur groben Übersicht geeignet!

    Von uns verwaltete Versorgungsanlagen im Bereich
    des mitgeteilten Projektes
         überprüft: _____________________
         berichtigt: _____________________
         ergänzt: _______________________
         nach Messungszahlen eingetragen
         graphisch übernommen

    PLEdoc GmbH            Bearbeitet:_________________

    Essen,_____________    Geprüft:_________________23.06.2016

ZP

X

1391397

gepl. LNr. 463 (ROV-Variante)

gepl. LNr. 463 (ROV-Vorzugstrasse)

ge
pl

. L
N

r.
 4

63
 (R

O
V

-V
ar

ia
n

te
)

gepl. LN
r. 463 (R

O
V-V

ariante)



Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen

ab;e.hrTha€r sträße 22 43147 Münsler

Stadt Coesfeld
60 - Planen, Ba
Herrn Richter
ftIarkt 8
48653 Coesield

15 A7 2416

310-11-010132015_116

bei Anlwort bltte angeben

Telefon 0251 91797-453

1 elefa\ 0251 91797 -47 A

manin baumgan@wad-und-

BLZ:300 500 0O

IBAN: DE10 3005 0000 0004

411912
B C/SW FT:WELA DE DD

Ust-d -Nr DE 814373933

SteueFNr 337/5914/3348

Regiona f orstamt MÜnste.

Albrecht-ThaeFslraße 22

Te eton 0251 91797-440

TeLefax 0251 91797-470

muen§teraid@wa d-uid

tW wald-und-ho z nru de

Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie"
lhr Schreiben vom 6/l/2016
Aktenzeichen: --
hier: Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BaUGB

Sehr geehrter Herr Richter,

das Stadtgebiet von Coesfeld ist als waldarme Region einzustufen.

Das Regionalforstamt Münsterland geht davon aus, dass Gebiete für die
Windenergienutzung außerhalb des Waldes mit vertretbarem Auf,,vand reali
sierbar sind.

Da alle Wälder im Stadtgebiet von Coesfeld eine besondere Funktion für die
Luftreinhaltung, das Stadtklima sowie für die erholungssuchende Bevölkerung
(Ausnahme ehemalige militärische Liegenschaften) besitzen, kann eine Ge-
nehmigung zur l-.lmwandlung von Wald zum Zwecke der Windenergienutzung
nicht in Aussicht gestellt werden.

Hinsicht!ich des Abstandes von Windenergieanlagen zum Wald wird akzep-
tiert, wenn sich die Rotorcpitzen über Wald drehen, sofern artenschutzrechtli-
che und verkehrssicherungstechnische Belange berücksichtigt wurden.

Freur/dliche Grüße
ltr( . /

I , ,\[ttLL'\(t r
rh Martrn Baumgart i Iv

M Tüy'
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"1, Juti 2016
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Fachbereich 70

Mitteilung vom I 4.06.2016
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CoE§FELD
't4.06.2016

An den

Fachbereich 60

Im Haus

Stellungnahme zum sachlichen Teilflächennutzungsplan,,Windenergie"

Aus Sicht des FB 70 / Tiefbau
Teilflächennutzungsplanes. Es
aufgenommen werden:

bestehen grundsätzlich keine pedelken zur Aufstellung des
sollten jedoch folgende Anregungen und Bedenken

Zur verkehrlichen Erschließung der Windenergiestandorte ist es erforderlich, Zuwegungen mit
Anbindung an Wirtschaftswege oder Gemeindestraßen hach Vorgaben (zu Abmessungen,
Materialien, Einbaustärken, Ausrundung an Einmündungen etc.) und in Abstimmung mit dem
Fachbereich 70 der Stadt Coesfeld herzustellen.

Falls die Erschließung eines Windenergiestandortes den Ausbau von städtischen
Verkehrsflächen voraussetzt, hat der Anlagenbetreiber die anfallenden Kosten zu tragen.

Falls zum Anschluss von Windenergieanlagen die Verlegung von Leitungen auf städtischen
Flächen erforderlich wird, ist vorab eine Gestattungsvereinbarung abzuschließen. Die
entstehenden Kosten trägt der Verursacher.

lm Auftrag

Uwe Dickmanns
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Coesfeld

Nähe. Kraft. Bewegung.

Städtwerke co€5feld cmbH

wwwstadtwerke (oesfeld.de

b.bu€ning@Btadlwed(e-@sleld.de

6eschäfBführer

Amt5gericht Coesfeld HRB i488
Uet.-lDN L: DE r24468709

Bankverbindurg rückreitiEl

Sladl$€*e Coesfeld GmbH. Postrach 1861.48638 Coesfeld

Stadt Coesfeld
FB 60
Markt 8
48653 Coesfeld

Sachlicher Teilflächennutzungsplan,,Windenergie"
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-
mäß §4 (2) BaugeseEbuch

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Aufstellung des o. g. Teilflächennutzungsplanes werden von Seiten
der Stadtwerke Coesfeld cmbH grundsätzlich keine Bedenken erhoben.

Die Anregungen aus unserem Schreiben vom 19.08.2015 im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung sind vom Rat der Stadt Coesfeld teilweise übernommen
worden.

Unsere Anregung, die Schu2one Ill des Wasserschutzgebietes Lette/Humberg
in den Kartenwerken darzustellen, wird von der Stadt Coesfeld mit der Be-
gründung, dass aus der Schuzone lll kein belastbares Tabukriterium für die
Windenergienutzung abgeleitet werden kann, nicht gefolgt. Hierzu ist jedoch
wasserwirtschaftlich anzumerken, dass aus der Schutzgebietsverordnung § 3,

Absatz 'l hervorgeht, dass die Zone lll dem Schutz vor weitreichenden Be-
einträchtigungen dient. Da durch den Bau der Windkraftanlagen und deren
späteren Wartung zusätzliche Belastungen in die Zone lll ,,getragen" werden, ist
es weiterhin notwendig, dies in Kartenwerken für jeden Beteiligten (lngenieure,

Bauarbeiter, Wartungspersonal, etc.) kenntlich zu machen. Entsprechend der in

der Anlage des Schreibens der Stadt Coesfeld beigefügten Tabelle mit zwei
Einstufungen ist dies als hartes Kriterium zu werten. Hierunter wird von der
Stadtwerke Coesfeld GmbH kein Ausschluss der Windenergienutzung in der
Schutzzone lll verstanden.

Anhand der Planunterlagen ist ersichtlich, dass nur die Flächen der Schutz-
zone ll ,,Brunnengalerie Kannebrocksbach" von der Konzentrationszone für
Windenergienutzung im Sinne von § 35, Abs. 3, Satz 3 Baucb nicht betroffen
sind. Bezüglich zukünft iger Erweiterungen der Brunnengalerie Kannebrocks-

r'\
-.HW,_\#/
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Stadtwerke
bach über die Grenzen der heutigen Schutzzone ll hinweg infolge notwendiger
Brunnenneubauten ist weiterhin auf den Vorrang der Wassergewinnung vor
der Windenergienutzung hinzuweisen. Deshalb ist ein zusätzlicher Radius von

200 m um die heutige Schutzzone ll der Brunnengalerie Kannebrocksbach von
der Konzentrationszone für Windenergienutzung freizuhalten. Die pauschal auf-
geführte Begründung, dass ein zusätzlicher Flächenausschluss ohne Schutz-
gebietsstatus einer . Rechtsgrundlage entbehrt, ist zu wiedersprechen. Diese

Flächen sind zuzeit als Schutzzone lll ausgewiesen. Der heutige Schutzstatus
ist im vorherigen Absatz eingehend dargestellt. Aufgrund der hydrogeologisch

besonders ergiebigen Verhältnisse im Bereich der Brunnengalerie Kanne-

brocksbach und der vorhandenen Reserven in der jährlichen Rohwasser-

förderung gemäß der wasserrechtlichen Bewilligung dürlen deshalb die

Erschließungsmöglichkeiten für die Wassergewinnung nicht eingeschränkt
werden. Die Notwendigkeit für die Stadtwerke Coesfeld GmbH als großer

regionaler Wasserversorger auch für die zukunft eine mit der Versorgungs-
verpflichtung verbundene Betriebssicherheit zu gewährleiten, bedingt die

weitere Erschließung des Standortes "Brunnengalerie Kannebrocksbach"- ln

diesem Zusammenhang sind zwei weitere Entnahmebrunnen mit Ausbauteufen

von ca. 60 m auf im Eigentum der Stadtwerke Coesfeld GmbH befindlichen

Flurstücken in der Schutzzone lll geplant (Anlage). Mit dem regulären Betrieb

der neuen Gewinnungsanlagen ist eine Erweiterung der Schutzzone ll in

die Fläche verbunden. Ein zusätzlicher Radius von 200 m um die heutige

Schutzzone ll ist deshalb von der Konzentrationszone Windenergienutzung freF

zuhalten.

Bei einem zukünftigen Bau und Betrieb von Windenergieanlagen im Wasser-
schutzgebiet Lette / Humberg, Schutzzone lll ist eine Gefährdung des Grund-

wassers explizit zu vermeiden. Hierbei sind u. a. auch die Auflagen der Schutz-
gebietsverordnung, Anlage 3 zwingend zu beachten. Beispielshaft weisen

wir auf den Einbau von Recycling-l\raterialien (Nr. 40), den Wegebau (Nr. 47)

und Versorgungsleitungen (Nr. 49) gemäß Anlage 3 hin. Weiterhin sind für die

eventuell notwendigen Wasserhaltungen beim Bau der Windenergieanlagen
wasserrechtliche Erlaubnisse gemäß §§ 8, 10 WHG einzuholen. An diesen Ge-

nehmigungsverfahren ist die Stadtwerke Coesfeld GmbH zu beteiligen.

Die Stadtwerke Coesfeld GmbH betreibt im Wassergewinnungsgebiet ein

engmaschiges Grundwassermessstellennetz- Diese Grundwassermessstellen

dienen u. a. zur Beweissicherung, Grundwasser-Qualitätsüberwachung und zur
Ermittlung landwirtschaftlicher Ertragsschäden. Sofern die Grundwasser-
messstellen durch die Errichtung der Windenergieanlagen direkt (Überbauung)

oder indirekt (Radius 50 m) betroffen sind, sind mindestens gleichwertige
Grundwassermessstellen nach den technischen Regeln des DVGW-

Arbeitsblattes W'1 15 abzuteufen.

Da die Stadtwerke Coesfeld GmbH jedes Jahr infolge der durch die Trink-

Coesfeld
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wassergewinnung verursachten Grundwasserabsenkungen an die im Wasser-
gewinnungsgebiet wirtschaftenden Landwirte landwirtschaftliche Ertragsausfälle
finanziell ausgleicht (ausgleichen muss), weisen wir darauf hin, dass die infolge
der Baumaßnahmen durchzuführenden Wasserhaltungen zu zusätzlichen Er-

tragsausfällen führen. Diese sind vom Betreiber der Windenergieanlagen aus-
zugleichen.

Sofern die von uns erneut vorgebrachten Empfehlungen und erweiterten Hin-

weise beachtet werden, bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Ein-
wände gegen den Teilflächenplan,,Windenergie".

Als Anlage erhalten Sie einen Plan mit der geplanten Erweiterung der Brunnen-
galerie Kannebrocksbach.

Anlage

Stadtwerke
Coesfeld

Mit besten Grüßen
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